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§353
Notstand

Ein Bürger, der eine Sache, von der eine Gefahr für die so
zialistische Staats- und Gesellschaftsordnung, für Leben, 
Gesundheit, sozialistisches Eigentum und persönliches Eigen
tum der Bürger oder für andere Rechte ausgeht, beschädigt 
oder zerstört, um damit die Gefahr in angemessener Weise 
abzuwehren, handelt nicht rechtswidrig (Notstand). Er ist für 
einen dadurch entstandenen Schaden nicht verantwortlich.

Selbsthilfe
§354

Ein Bürger ist zur Sicherung und Durchsetzung von An
sprüchen oder anderer Rechte berechtigt, im Wege der Selbst
hilfe die unmittelbar notwendigen Maßnahmen zu treffen, 
wenn die Hilfe staatlicher Organe nicht rechtzeitig herbeige
führt werden kann und ohne sofortiges Eingreifen die Ver
wirklichung der Ansprüche und Rechte wesentlich er
schwert oder vereitelt werden würde. Die Selbsthilfe darf 
nicht weitergehen, als es zur Abwehr der Gefahr erfor
derlich ist. Selbsthilfe ist nicht rechtswidrig.

§355

(1) Ein Bürger, der zum eigenen Schutz oder zur dringen
den Hilfeleistung für andere Personen in angemessener Weise 
bewegliche Sachen, Grundstücke oder Gebäude anderer be
nutzt oder auf sie einwirkt, um dadurch eine unmittelbar 
drohende Gefahr für Leben und Gesundheit oder für erheb
liche Sachwerte abzuwehren, handelt nicht rechtswidrig.

(2) Ein dadurch entstandener Schaden ist von demjenigen 
zu ersetzen, der für den Gefahrenzustand verantwortlich ist. 
Kann von diesem Schadenersatz nicht erlangt werden, ist 
derjenige zum Ersatz verpflichtet, in dessen Interesse gehan
delt wurde.

D r i t t e s  K a p i t e l  
Pflicht zur Rückgabe von unberechtigt erlangten Leistungen

§356
Herausgabepflicht

(1) Hat ein Bürger oder Betrieb zum Nachteil eines ande
ren einen materiellen Vorteil erlangt, ohne darauf einen 
Anspruch zu haben, ist der Empfänger verpflichtet, das Er
langte herauszugeben. Die Herausgabepflicht umfaßt auch 
die erlangten Nutzungen sowie den Ersatz, die Entschädigung 
oder den Ersatzanspruch, den der Empfänger für einen Ge
genstand erlangt hat, dessen Herausgabe nicht möglich ist.

(2) Ist eine Herausgabe des Erlangten nicht möglich, hat der 
Empfänger Wertersatz zu leisten.

§357
Umfang des Herausgabeanspruchs

(1) Der Anspruch auf Herausgabe des Erlangten oder auf 
Wertersatz entfällt in dem Umfang, in dem der Empfänger 
selbst keine Vorteile mehr hat.

(2) Der Empfänger bleibt jedoch zum Wertersatz verpflich
tet, wenn er wußte oder wissen mußte, daß er die Leistung 
ohne Anspruch erlangt hat. Hat der Empfänger das erst 
später erfahren, ist er vom Zeitpunkt seiner Kenntnis an 
zum Ersatz verpflichtet.

(3) Der Empfänger ist für Verlust oder Verschlechterung 
eines erlangten Gegenstandes von dem Zeitpunkt an ver
antwortlich, an dem er erfahren hat, daß er den Gegenstand 
ohne Anspruch erlangt hat.

V i e r t e s  K a p i t e l  
Pflicht zur Abgabe von gefundenen Sachen

§358
Abgabepflicht

(1) Der Finder einer verlorengegangenen Sache ist ver
pflichtet, sie unverzüglich dem Verlierer, Eigentümer oder 
sonstigen Empfangsberechtigten zurückzugeben oder bei einer 
öffentlichen Fundstelle abzugeben. Ausweise, Pässe, andere 
öffentliche Urkunden, dienstliche Unterlagen sowie Spar
bücher sind bei der aüsstellenden Dienststelle oder Einrich
tung oder bei der nächsten Dienststelle der Volkspolizei ab
zugeben.

(2) Wird eine Sache im Bereich staatlicher Organe und 
Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Organisationen gefun
den, kann sie auch dort abgegeben werden. Wird die Sache 
nicht innerhalb einer Woche abgeholt, ist sie an eine öffent
liche Fundstelle weiterzuleiten.

(3) Eine Abgabepflicht für Sachen von geringfügigem Wert 
(unter 5 M) besteht nur, wenn der Finder den Eigentümer, 
Verlierer oder sonstigen Empfangsberechtigten kennt oder 
wenn der Finder erkennen kann, daß es für den Verlierer 
wegen der Bedeutung der Sache wichtig ist, sie wiederzube
kommen.

(4) Der Finder ist verpflichtet, die Sache bis zu ihrer Ab
gabe zu verwahren und vor Beschädigung und Verlust zu 
schützen. Verletzt er diese Pflichten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, hat er den daraus entstandenen Schaden zu er
setzen.

§359
Anspruch auf Finderlohn

(1) Der Finder hat gegenüber dem Verlierer, Eigentümer 
oder sonstigen Empfangsberechtigten Anspruch auf Finder
lohn. Er beträgt 10 % des Wertes der Sache, jedoch nicht mehr 
als 300 M. Ist der Wert der Sache nicht oder nur schwer fest
stellbar, ist ein unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
angemessener Finderlohn zu zahlen.

(2) Anspruch auf Finderlohn besteht nur, wenn der Fin
der seine Abgabepflicht erfüllt und der Verlierer, Eigen
tümer oder sonstige Empfangsberechtigte die Sache wieder
erlangt hat.

(3) Erforderliche Aufwendungen sind dem Finder auf sein 
Verlangen vom Verlierer, Eigentümer oder __ sonstigen 
Empfangsberechtigten und, wenn die Sache nach § 360 in 
Volkseigentum übergeht, vom zuständigen staatlichen Organ 
zu erstatten.

§360
Eigentumserwerb an nicht abgeholten Fundsachen

Kann der Verlierer, Eigentümer oder sonstige Empfangs
berechtigte nicht festgestellt werden, geht die Fundsache 
3 Monate nach der Ablieferung, bei Geldbeträgen von mehr als 
100 M, Wertpapieren und Wertsachen nach einem Jahr, 
in Volkseigentum über. Der Finder hat Anspruch auf Finder
lohn. Verzichtet das zuständige staatliche Organ auf die 
Sache, hat der Finder Anspruch auf Übertragung der Sache in 
sein Eigentum.

§361
Auffinden kulturhistorisch wertvoller Gegenstände

(1) Münzen, Gegenstände von kulturhistorischer Bedeutung 
oder andere wertvolle Gegenstände, die so lange verborgen 
waren, daß der Eigentümer nicht mehr festgestellt werden 
kann, gehen zum Zeitpunkt ihres Auffindens in Volkseigen
tum über.

(2) Der Finder hat den Fund dem zuständigen staatlichen 
Organ anzuzeigen und Angaben über die näheren Umstände 
des Auffindens zu machen. Er hat Anspruch auf eine ange-


